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Was gilt eigentlich und wo steht das? 
Wesentliche Gesetzte und Vorschriften für den ambulanten Dienst, Teil 1 
 
 
Immer wieder gibt es Fragen aus der 
Praxis, die einen erstaunen können 
wie: „Ich suche das PQSG! Wo finde 
ich das?“ oder „Die Krankenkassen 
lehnt ab, weil sie sagt, dies sei keine 
Leistung der Krankenversicherung.“ 
Oft genug würde ein Blick in das Ge-
setz oder die Richtlinie Häuslicher 
Krankenpflege helfen. Aber wo ist 
nachzusehen und vor allem: welche 
Fassung ist richtig? Beeindruckend ist 
es immer wieder, wenn man nach dem 
Gesetzestext fragt und dann ein Ge-
setzestext aus dem Regal genommen 
wird, der tatsächlich nicht mehr gültig 
bzw. an wesentlichen Stellen schon 
geändert worden ist. 
 
Hier sollen nun alle wesentlichen Ge-
setzestexte und Vorschriften, die am-
bulant in der praktischen Arbeit rele-
vant sind, dargestellt werden. Begon-
nen wird mit:  
 
Pflegeversicherung SGB XI 
 
Das Pflegeversicherungsgesetz ist 
letztmalig wesentlich geändert worden 
durch das (so genannte) Pflege-
Qualitätssicherungsgesetz (PQsG) 
und das Pflegeleistungs-
Ergänzungsgesetz (PflEG), die beide 
zum 1.1.2002 in Kraft traten. Dabei 
handelt es sich nicht um neue Geset-
ze, sondern um Ergänzungen und 
Veränderungen am Pflegeversiche-
rungsgesetz. Gesetzestexte mit einem 
Stand von 2002 sind daher im Wesent-
lichen aktuell. Zwar hat das PQsG ei-
nige Regelungen zu Leistungs- und 
Qualitätsnachweisen in die Pflegever-
sicherung eingeführt, diese sind aber 
praktisch nicht umgesetzt, weil eine 
dazu notwendige Rechtsverordnung 
fehlt.  
 

Jede Einrichtung, die nach SGB XI 
pflegt, hat einen Versorgungsvertrag 
nach § 72 oder Bestandsschutz nach 
§ 73 SGB XI (was inhaltlich gleichbe-
deutend ist). In jedem Fall ist der Pfle-
gekasse damit gemeldet worden, wer 
aktuell die verantwortliche Pflegefach-
kraft ist einschließlich Stellvertretung 
und wie das Einzugsgebiet definiert ist. 
Der Versorgungsvertrag verweist dann 
auf drei weitere grundlegende Verträge 
oder Vereinbarungen:  
 
1. Die Gemeinsamen Maßstäbe und 
Grundsätze zur Qualität und Quali-
tätssicherung einschließlich des 
Verfahrens von Qualitätsprüfungen 
nach § 80 SGB XI in der ambulanten 
Pflege vom 10. Juli 1995 in der Fas-
sung vom 31.Mai 1996 sind auch wei-
terhin nicht überarbeitet und daher 
Grundlage. 
 
2. Die Rahmenverträge nach § 75 zur 
ambulanten pflegerischen Versorgung 
werden auf Landesebene geschlossen, 
ein Überblick, welche Fassung in wel-
chem Land gerade gültig ist, würde 
diesen Rahmen sprengen. Zumindest 
bei den Landesverbänden der Pflege-
verbände ebenso wie bei den Landes-
verbänden der Pflegekasse liegen die-
se Verträge vor und können sicherlich 
dort auch abgefordert werden. 
 
3. Die Vergütungsvereinbarungen 
nach § 89 SGB XI schließt (zumindest 
gemäß dem Gesetzestext) jede Ein-
richtung selbst ab, daher muss dieser 
Vertrag in der Einrichtung vorliegen. Er 
enthält auch einen differenzierten Leis-
tungskatalog der SGB XI – Leistungen 
einschließlich der genauen Beschrei-
bung und Abgrenzung dieser Leistun-
gen. 
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Daneben sind folgende Verordnungen 
von Bedeutung: 
 
1. Die Pflegebuchführungsverord-
nung mit Stand vom 21. Oktober 2001 
(hier wurden nur die DM-Beträge in 
Euro umgestellt), die die Buchhal-
tungsverpflichtungen regelt, 
 
2. Die Pflege-Statistik-Verordnung 
vom 24. November 1999 als Grundla-
ge für die regelmäßigen Statistikanfra-
gen der Statistischen Landesämter. 
 
Für die praktische Pflege sind die 
Richtlinien und Verordnungen bezüg-
lich der Einstufung bedeutend: 
 
1. Pflegebedürftigkeitsrichtlinien mit 
Stand vom 22. August 2001: Sie 
bestimmen die Merkmale der Pflege-
bedürftigkeit, die Pflegestufen sowie 
das Verfahren zur Feststellung der 
Pflegebedürftigkeit. 
 
2. Die Begutachtungs-Richtlinien mit 
Stand vom 22. August 2001 enthalten 
die konkreten Arbeitsanweisungen für 
den MDK einschließlich der Definition 
und Anwendung der sogenannten 
Zeitkorridore. 
 
3. Die Härtefallrichtlinien mit Stand 
vom 03. Juli 1996 regeln die Feststel-
lung des besonderen Härtefalls gemäß 
§ 36 bzw. 43 SGB XI. Allerdings muss 
diese Regelung aufgrund des Bundes-
sozialgerichts-Urteils vom 30.10. 2001 
überarbeitet werden, weil mit der bis-
herigen Regelung und Anwendung die 
gesetzlich vorgesehene Quote (3 %) in 
der Praxis nicht erreicht wird. Bis zur 
Veröffentlichung einer neuen Fassung 
gilt zwar die bisherige fort, ablehnende 
Entscheidungen auf dieser Basis wä-
ren aber rechtlich angreifbar. 

Die Pflegehilfsmittel der Pflegever-
sicherung finden sich in zwei ver-
schiedenen Verzeichnissen wieder: 
 
1. Pflegehilfsmittelverzeichnis nach 
§ 78 enthält alle die Hilfsmittel, die  

1. regelmäßig in die Leistungs-
pflicht der Pflegekasse fallen 
und  
2. nicht bereits im Hilfsmittelver-
zeichnis der Krankenversiche-
rung aufgeführt sind. 

 
2. Das Hilfsmittelverzeichnis der 
Krankenversicherung 
 
Damit kann nicht allein durch ein Blick 
in das Pflegehilfsmittelverzeichnis der 
Pflegeversicherung geklärt werden, ob 
ein Hilfsmittel von der Pflegekasse fi-
nanziert werden kann (wie oft irrtümlich 
angenommen wird). Selbst gemeinsam 
mit dem Hilfsmittelverzeichnis der 
Krankenversicherung ergibt sich unter 
Umständen kein vollständiges Bild, 
weil es durchaus Hilfsmittel geben 
kann, die die Bedingungen des § 40 
SGB XI erfüllen (Pflege erleichtern, 
Beschwerden lindern oder eigenstän-
dige Lebensführung ermöglichen), a-
ber nicht oder noch nicht aufgeführt 
sind. Daher ist auch von den Pflege-
kassen der Einzelfall auch über den 
‚Listenblick’ hinaus zu prüfen. Die 
Hilfsmittelverzeichnisse findet man z.B. 
bei der IKK unter www.ikk.de, dort un-
ter „Für Medizinberufe“. 
 
Alle hier aufgeführten Texte finden Sie 
teilweise unter dem Downloadbereich 
von www.Vincnetz.net oder komplett 
bei www.carehelix.de unter Gesetze 
 
Am Schluss noch ein praktischer Tipp: 
Gesetzestexte, die alt sind, sollte man 
am Besten dem Recycling zuführen, 
und zwar konsequent!!!  
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Was gilt eigentlich und wo steht das? 
Wesentliche Gesetzte und Vorschriften für den ambulanten Dienst, Teil 2 
 
 
Krankenversicherung SGB V 
 
Das Sozialgesetzbuch V umfasst die 
komplette gesetzliche Krankenversi-
cherung. 
 
Es wurde zuletzt wesentlich geändert 
durch das Gesetz zur Modernisierung 
der Gesetzlichen Krankenversicherung 
(GMG). Auch wenn es sich formal ein 
eigenständiges Gesetz handelt, ist es 
inhaltlich ein Änderungsgesetz zum 
SGB V. Die wesentlichen Änderungen 
sind inzwischen wohlbekannt: 

- die Klarstellung zu den Kom-
pressionsstrümpfen in § 37 Abs. 
2 Satz 2, 

- die (fast) generellen Zuzah-
lungsregelungen, vor allem zu 
finden in §§ 61 und 62, 

- die Veränderungen bezüglich 
der Inhalte der Verträge nach 
132a SGB V, hier in Bezug auf 
die Fortbildung sowie die 
Schiedsperson (in Absatz 2), 

- die integrierte Versorgung nach 
140 ff. 

 
Grundlage zur Erbringung von Be-
handlungspflege bleibt weiterhin der 
Vertrag nach 132a SGB V, der mit den 
einzelnen Krankenkassen geschlos-
sen wird. Das heißt, es kann einen 
Vertrag mit der AOK des Bundeslan-
des geben und einen inhaltlich ande-
ren Vertrag beispielsweise mit dem 
VdAK. Dabei können sowohl inhaltliche 
Beschreibungen wie auch das Preis-
system und/oder die Preise für Leis-
tungen voneinander abweichen. Die 
Frage, wer was wo erbringen darf, ist 
somit in erster Linie über den Vertrag 
nach 132a pro Kasse geregelt. Erst 
danach können weitere Fragestellun-
gen wie formale Qualifikation, Prü-
fungswissen, etc. interessant sein. 
 

Dazu ein aktuelles Beispiel: in Sach-
sen-Anhalt legt der neue Vertrag nach 
132a mit der AOK sowie der IKK fest, 
dass jegliche Behandlungspflege (ein-
schließlich Medikamentengabe und 
Kompressionsstrümpfe ausziehen) nur 
durch Pflegefachkräfte erbracht wer-
den kann. Der Vertrag mit den anderen 
Krankenkassen regelt jedoch, dass die 
Mitarbeiter entsprechend ihrer Qualifi-
kation eingesetzt werden und die PDL 
hierüber zu entscheiden hat. Praktisch 
bedeutet dies: der abendliche Kombi-
einsatz Grundpflege und das Auszie-
hen von Kompressionsstrümpfen kann 
bei AOK-Versicherten in Sachsen-
Anhalt nur noch durch Pflegefachkräf-
te, bei VdAK-Versicherten jedoch auch 
von einer anderen geeigneten Pflege-
kraft durchgeführt werden.  
 
Unabhängig von einer inhaltlichen Be-
trachtung hat der Pflegedienst die per-
sonellen Voraussetzungen / Festle-
gungen zu berücksichtigen, die im Ver-
trag auch vom Dienst unterschrieben 
und damit dem Vertragspartner zuge-
sagt sind. Wird vertragswidrig anderes 
Personal eingesetzt, so ist der Pflege-
dienst zumindest dem Vorwurf der 
Falschabrechnung ausgesetzt. 
 
Praktisch heißt das: alle Verträge mit 
den verschiedensten Krankenkassen 
müssen der PDL bekannt sein und die 
höhere Anforderung bestimmt weitge-
hend die Einsatzpraxis. Denn jedes 
Mal zusätzlich zu prüfen, welche Rege-
lung denn nun zutrifft, dürfte praktisch 
zu Fehlern führen. 
 
Alle Verträge nach 132a müssen durch 
die neue Rechtslage (siehe oben) ge-
ändert werden und zukünftig Regelun-
gen zur Fortbildung, zu Sanktionen bei 
nicht erfolgter Fortbildung und zur 
Schiedsperson enthalten. 
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Die Häusliche Krankenpflege nach  
§ 37 SGB V wird inhaltlich beschrieben 
in den Richtlinien des Bundesau-
schusses der Ärzte und Kranken-
kassen über die Verordnung von 
„häuslicher Krankenpflege“ nach § 
92 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 und Abs. 7 
SGB V in der nun seit 2. März 2005 
gültigen aktuellen Fassung. Entge-
gen der bisher gültigen Fassung vom 
9.7.2003 hat sich zum einen die Vorla-
gefrist bei der Krankenkasse verän-
dert. In Ziffer 23 ist nun geregelt, dass 
die Verordnung spätestens am dritten 
(nicht mehr am zweiten) der Ausstel-
lung folgenden Arbeitstag bei der 
Krankenkasse eingereicht wird. Damit 
dürfte sich der Verordnungsablauf 
deutlich entspannen. Auch wurden die 
Verpflichtung zur Erbringung der pfle-
gerischen Prophylaxen, die ….  unmit-
telbar auf die Wirksamkeit der verord-
neten Leistungen …. beschränkt. 
 
Für die praktische Arbeit von Bedeu-
tung sind noch folgende Paragraphen:  

- die Kostenerstattung nach § 13 
Abs. 3 (in Fällen, in denen die 

Kasse die Leistung nicht recht-
zeitig erbringen kann oder zu 
unrecht ablehnt) 

- Hilfsmittel §§ 33 bis 36 
- die Soziotherapie nach § 37a 
- die Haushaltshilfe nach § 38, 
- stationäre und ambulante Hos-

pizdienste nach § 39a und  
- die Regelungen über die Arbeit 

des MDK in den §§ 275 bis 277 
von Bedeutung.  

 
Die aktuellen Gesetze und Richtlinien 
finden sie teilweise im Downloadbe-
reich von www.Vincentz.net oder kom-
plett bei www.carehelix.de. Die Verträ-
ge nach 132a SGB V müssen im 
Dienst vorhanden sein, Kopien zumin-
dest bei den eigenen Landesverbän-
den. 
 
Ältere Gesetzestexte sind sinnvoller-
weise umweltgerecht zu entsorgen! Sie 
sorgen regelmäßig nur für überflüssige 
Irritationen und vermeidbare Mehrar-
beit. 
 

 
 
Was gilt eigentlich und wo steht das? 
Wesentliche Gesetzte und Vorschriften für den ambulanten Dienst, Teil 3 
 
 
Ein Nachtrag zum Bereich Pflege-
versicherung 
 
Nicht angesprochen sind bisher lan-
desrechtliche Regelungen zur Inves-
titionskostenförderung sowie zur Al-
tenpflegeausbildungsfinanzierung. 
 
Die Investitionskostenfinanzierung 
oder oft auch „Nicht-Finanzierung“ ist 
auf Landesebene über Ausführungs-
gesetze zur Pflegeversicherung gere-
gelt. Sie sind meist unter dem Namen 
‚Landespflegegesetz …’ zu finden. Die 
Detailregelungen zur Förderung wer-
den oft zusätzlich über entsprechende 
Rechtsverordnungen geregelt. Diese 

Landesregelungen sind oft über die 
Homepages der Landessozialministe-
rien zu finden, die hier oft auch die 
Rechtsaufsicht ausüben.  
 
Auch die Finanzierung der Altenpfle-
geausbildung ist auf Landesebene 
(natürlich unterschiedlich) geregelt ü-
ber entsprechende Verordnungen zur 
Umlage nach dem Altenpflegegesetz. 
Ebenfalls hier sind die Schiedsstellen 
nach SGB XI angesiedelt, deren Auf-
gaben und Arbeit über Schiedsstellen-
verordnungen nach § 76 SGB XI gere-
gelt sind. 
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Sozialhilfe SGB XII 
 
Der nächste große Rechtsbereich in 
der Pflege ist die Sozialhilfe, früher 
geregelt durch das Bundessozialhilfe-
gesetz (BSHG). Dieses ist inzwischen 
weitgehend in das SGB XII – Sozialhil-
fe - überführt worden. Dabei ist das 
SGB XII zuständig für Personen über 
65 Jahre oder dauerhaft erwerbsge-
minderte Personen, während das neu 
geschaffene SGB II – Grundsicherung 
für Arbeitssuchende – alle anderen 
Personengruppen umfasst. 
 
Das SGB XII hat die Regelungen zur 
Hilfe zur Pflege nach den §§ 68 ff. ü-
bernommen in den Paragrafen 61 ff. 
SGB XII. Hier wurde inhaltlich kaum 
etwas geändert. Auch das Vertrags-
recht mit den Leistungserbringern aus 
den §§ 93 BSHG wurden nur in die §§ 
82 ff SGB XII übertragen. Wesentlich 
neu ist allerdings die Änderung der 
Gerichtsbarkeit. Nicht mehr die Verwal-
tungsgerichte, sondern die Sozialge-
richte sind nun bei Streitigkeiten zu-
ständig. Ronald Richter hat eine gute 
Übersicht in der Häuslichen Pflege, 
Ausgabe 10/2004 veröffentlicht. Das 
vollständige SGB XII finden Sie unter 
www.Carehelix.de.  
 
Der Vollständigkeit halber sind hier 
noch einmal alle jetzt vorhandenen 
Sozialgesetze aufgeführt: 

• SGB I - Allgemeiner Teil  
• SGB II - Grundsicherung für Ar-

beitsuchende   
• SGB III - Arbeitsförderung 
• SGB IV - Gemeinsame Vor-

schriften für die Sozialversiche-
rung  

• SGB V - Gesetzliche Kranken-
versicherung Sozialgesetz-
buch  

• SGB VI - Gesetzliche Renten-
versicherung  

• SGB VII - Gesetzliche Unfall-
versicherung  

• SGB VIII - Kinder- und Jugend-
hilfe  

• SGB IX - Rehabilitation und 
Teilhabe behinderter Menschen 

• SGB X - Sozialverwaltungsver-
fahren und Sozialdatenschutz 

• SGB XI - Soziale Pflegeversi-
cherung 

• SGB XII - Sozialhilfe  
• Sozialgerichtsgesetz 

 
Alle Gesetzestexte sind auch unter 
dem Angebot des Bundesjustizministe-
riums unter: 
http://bundesrecht.juris.de/bundesrecht
/GESAMT_index.html zu finden. 
 
 
Weitere Gesetze 
 
Natürlich sind auch das Gesetz über 
die Berufe der Altenpflege (Altenpfle-
gegesetz) in der Fassung vom 
01.08.2003 und das Krankenpflege-
gesetz  in der Fassung vom 16. Juli 
2003 für die Pflege von Bedeutung. 
Aber eine Aufklärung, wer beispiels-
weise was in der Behandlungspflege 
darf, findet sich nur in den abgeschlos-
senen Verträgen zur Häuslichen Kran-
kenpflege nach § 132a SGB V. 
 
Das Infektionsschutzgesetz (Gesetz 
zur Verhütung und Bekämpfung von 
Infektionskrankheiten bei Menschen) in 
der Fassung vom 06.08.2002 regelt 
den Infektionsschutz sowie die dazu zu 
ergreifenden Schutzmaßnahmen und 
notwendigen Meldepflichten. 
 
Das Gesetz über Medizinprodukte in 
der Fassung vom 07.08.2002 regelt 
den Umgang mit allen Medizinproduk-
ten. Die bekannteste Verordnung aus 
diesem Gesetz ist hier die Medizinge-
rätebetreiberverordnung (zu finden 
beim Bundesgesundheitsministerium 
unter www.bmgs.de), die den Betrieb 
und die Betriebssicherheit der Medi-
zingeräte regelt. Praktisch wird ein 
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Pflegedienst hiermit wenig zu tun ha-
ben, da heutzutage alle technischen 
Hilfsmittel für die Pflegekunden direkt 
über die Kooperationspartner der 
Kranken- und Pflegekassen gestellt 
werden. Die Pflegedienste sind hier vor 
allem im Bereich der Messgeräte an-
gesprochen. Der eigene Verleih von 
Hilfsmitteln sollte vor allem auch in 

Hinblick auf das Haftungsrisiko (siehe 
Gesetze und Verordnungen) stark re-
duziert sein. 
 
Diese Artikelserie ist auch mit den di-
rekten Verknüpfungen unter 
www.syspra.de/organisation zu finden. 
 

 
 
Veröffentlicht in: 
 
PDL Praxis, Häusliche Pflege, Ausgaben 03/2005 - 05/2005 
 
© Andreas Heiber 
 
System & Praxis Andreas Heiber 
Plaßstraße 49a, 33611 Bielefeld 
Tel. 0521/801 8247, Fax: 0521/801 8248 
E-mail: Heiber@SysPra.de; www.SysPra.de 
 



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <>
    /DEU <>
    /ESP <>
    /FRA <>
    /ITA <>
    /JPN <>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <>
    /PTB <>
    /SUO <>
    /SVE <>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


